
Prof. Dr. Dr. h.c. Joachim Bornkamm 
Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof a.D.

Die nachschaffende Übernahme

7. Josef Kohler-Vortrag 
Auditorium des  
Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrums  
Geschwister-Scholl-Str. 1/3, 10117 Berlin 
5. Mai 2014, 18 Uhr c.t.
mit anschließendem Empfang

 
 
 
Humboldt-Universität  
zu Berlin 
 
Josef Kohler-Institut für  
Immaterialgüterrecht

Eine der schwierigsten Abgrenzungen im 
Urheberrecht ist die zwischen der abhän-
gigen Bearbeitung und der freien Benut-
zung. Dahinter steht die Frage, inwieweit 
das Urheberrecht der Schaffung neuer 
Werke entgegensteht. Der Referent geht 
dieser Frage anhand von Beispielen aus 
der Rechtsprechung nach. Lässt das Ur-
heberrecht dem kreativen Schaffen die 
Freiräume, die es dringend benötigt? Die 
Frage ist deswegen so brisant, weil das 
Urheberrecht zwar keinen Fabelschutz 
kennt, das Geflecht der handelnden Per-
sonen aber durchaus urheberrechtlichen 
Schutz genießen kann. Zuletzt hat der 
Bundesgerichtshof sogar entschieden, 
dass einer einzelnen literarischen Figur 
Urheberrechtsschutz zukommen kann 
(Pippi Langstrumpf, Entscheidung aus 
dem Jahre 2013).
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